
Übersicht
Mitgliederbeiträge und Gebühren

Stand: GV 14.8.08

Beitragsarten (lt.Art.4/Mitgliederarten der Statuten)
Jahresbeiträge davon

Stammmitglieder BSZ (lt.Art.29) Anteil SB

Aktiv Einzelmitglied Neu (*) 80.00 50.00
Einzelmitglied 130.00 100.00

Jugend A  Einzelmitglied Neu (*) 19-23 Jahre alt 55.00 25.00
Einzelmitglied 19-23 Jahre alt 80.00 50.00

Jugend B  **) Einzelmitglied Neu (*) 15-18 Jahre alt 42.50 12.50
Einzelmitglied 15-18 Jahre alt 55.00 25.00

Jugend C  **) Einzelmitglied 9-14 Jahre alt 30.00 0.00

Senioren Einzelmitglied Neu (*) ab 65 Jahren 55.00 25.00
Einzelmitglied 80.00 50.00

(*) nur für neue Mitglieder im 1.Mitgliedsjahr und Wiedereinsteiger nach 5 Jahren ohne Lizenz;
für Kategorienwechsel altershalber gilt der reguläre Ansa

**) Jugendmitgliedern im Kader der BSZ-Junioren-Schulung wird der BSZ-Anteil des aufgeführte
Jahresbeitrages bis zum 18. Geburtstag durch die BSZ-Juniorenkasse übernomme

Nebenmitglieder (d.h. Stammmitglieder anderer Sektionen) 50.00 0.00

Ehrenmitglieder (durch GV ernannt) befreit 100.00
sofern lizenziert

Passivmitglieder ohne Spielberechtigung ab Fr. 20.- nil
ohne Lizenz

Vorstandsmitglieder BSZ befreit 100.00
sofern lizenziert

Vorstandsmitglieder SB und BSZ-Mitglied 30.00 0.00
sofern lizenziert

Gebühren (lt.Art.29 der Statuten)

Säumnis unentschuldigte GV-Nicht-Teilnahme (GV-Beschluss 14.8.08) 25.00 nil

Gebühr Wiedereintritt suspendiertes Mitglied (GV-Beschluss 14.8.08) 50.00 nil
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